
Ingeborg Maus 
Sinn und Bedeutung von 
Volkssouveränität in der modernen 
Gesellschaft 

Auf den ersten Blick scheint der Begriff der Volkssouveränität zu jenen klassischen 

Begriffen der Demokratietheorie z,u gehöre.n, die in der gegenwärtigen Gesellschaft 
keine mögliche Realität mehr bezeichnen . Dies gilt nicht nur für den Begriff im 
ganzen , sondern auch für seine Bestandteile . .,Souveränität" scheim durch die 
Tatsache widerlegt zu sein, daß politische Entscheidungsprozesse zunehmend mit 
ihren gesellschartlichen Regelungsbereichen in einer Weise vernetzt sind, daß ein­
deutige Zuständigkeiren und Ver:mrwonlichkeiten überhaupt nicht mehr ausfindig 
zu machen sind. Erst recht kann dem Volksbegriff angesichts der heutigen Regiona­

lisierung und Pluralisierung aller gesellschaftlichen Problemlagen und der fonge­
schrittenen Entwicklung :tu einer multikulturellen Gesellschaft keine kompakte 
Bedeutung mehr zugeordnet werden. Schließlich entbehrten Konz.eptionen des 
»Volkswillens« - ohne die eine Theorie der Volkssouveränität nicht auskommen 

kann -, soweit sie ein kollektives Entscheidungssubjekt unterstellen, schon immer 
der gesellschaftlichen Grundlage. Sie waren aber, was noch zu untersuchen ist, auch 
in den klassischen Demokratietheorien der Aufkl ärung so nicht gemeint. 
Es scheint jedenfalls der aktuellen gesellschaftlichen Situation zu cntspre,hcn, daß 
der Begriff der Volkssouveranität einem kollektiven Verdr:ingungsprozeß unterliegt 
- ein Ph~nomen, das innerhalb der bundes republikanischen Diskussion in konserva­
tiven und linken bzw .• alternatjven~ Stellungnahmen gleichermaßen beherrschend 

ist. Typisch für die in der Bundesrepublik entwickelte Rechts- und Verfassungs­
theorie ist die Auffassung, daß die Geltung einer positivrechdichen Verfassung die 
Existenz jedes Souveräns, auch eines demokratischen Souveräns, ausschließe und 
Volkssouveränität nur als Prämisse der geltenden Verfassung zu verstehen sei. r 
Volkssouveränität wird so auf einen einmaligen Akt der verfassunggebenden Gewalt 

des Volkes reduzien, der sich in dieser eher symbolischen Bedeutung erschöpft und 
eine Verfassung konstituiert, der zunehmend selbst "Souveränität- zugeschrieben 
wird .' Diese herrschende Verfassungstheorie kennt weder den gesellsch~ftlichcn 

"Ort« noch das Subjekt der Souveränität und enrspricht in dieser Hinsicht den 
faktischen Vernetzungen LInd der systemischen Zirkularirät der heutigen politischen 
Enrscheidungsprozesse. Sie folgt der gleichen Logik, mit der Niklas Luhmann 
formulien, daß nicht mehr einzelne Entscheidungssubjekte und gar nicht mehr "das 
Volk~ als ~ Tr:iger von Willen« in Betracht zu ziehen seien, sondern nur noch das 
polirische System in seiner Gesamtheit.> Während diese konservativen Fassungen 
des Problems darauf hinauslaufen, eine unterdcterminierte Souveränität den institu-

I Martln Kndc, Einführung 10 die SlaaBlehre. Die geschIchtlichen Legllrnll"itsgrundl.gcn des d,·mok .... u­
scben V"fosrungsslaalCS , RClnbck r 975, S. r I , If. 

, Ebd. S. I c6/1., "411. 
J Nikl.u Luhm,nn, LC&rllmlllOn durch V,rE."ren, N,uMedlBcrlin '969. S_ I S} L und Anm_ 5. 
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tionalisienen und systemisch strukturierten Organisationskomplexen insgesamt 
zuzuordnen, denen gegenüber der einstige demokratische Souverän zum »Publi­
kum« degeneriert" d~s aus einem autonomen, d. h. wesentlich von konkretem 
Konsens unabhängigen System heraus mit unzurechenbaren Entscheidungen ver­

sorgt wird, wiederholen alternative Konzeptionen die gleiche Dichotomie aus 
umgekehrter Perspektive. 
Der Protest gegen die sdbsuefcrentielle Versclbständigung politischer Entschei­
dungsprozesse W"lJrdc von den neuen basisdemokratischen Bewegungen bezeich­
nenderweise nicht als Ausübung von Volkssouveränität verstanden, sondern klei­
dete sich in das Gewand des Widerstandsrechts oder des bürgerlichen Ungehor­
sams. Damit ist keineswegs ein nur terminologischer Unterschied bezeichnet. 
Wahrend die Demokratietheorie der Aulldärung eine umfassende Handlungskom­
pelenz des ~souveränen Volkes« begründete, die das Volk gleichzeitig als Hürer der 
bestehenden Verfassung und als permanent wirksame verfassunggebende Gewalt 
einsetz.te 5, also die Entscheidung über Fortbestand und Innovation an der gesell­
schaftlichen B:lsis verortete, selzen Widerstand bzw. Ungehorsam ein lediglich 
reaktives Verhalten von Rechtsadressaten auf vorgefertigte rechtliche und politische 
Entscheidungen vo(aus. Gegen Innovationen von oben mobilisieren sich Wider­
stand und Verweigerung von unten. Dieses alternative Konzept enchält darum nicht 
wesentlich mehr als die System theorie der gesellschaftlichen Basis ohnehin noch 
zubilligt. Es nähert sich jener Residualkategorie .basaler Souveränic;Jt,,6 an, die 
Luhmann zufolge lediglich die Möglichkeit bez.eichnet, sich in alltäglichen Interak­

tionen auf vorgegebene Rechtsentscheidungen zu beziehen oder nicht zu beziehen. 
Ebenso nehmen sich »Widerstand. und .. Ungehorsam" lediglich die - wenn auch 

unalhäglieh und demonstrativ venretene - freiheit, gesetztes Recht nicht anz.uer­
kennen. Die von Luhmann bezeichnete Dichotomie zwischen einer systemischen 

Emscheidungssouvcränität und einer lediglich negatorischen basalen Souveränität 
liegt darum auch den gegenwärtig vorherrschenden alternativen Konzepten zu­
grunde. 
In ähnlicher Weise konvergieren die alternativen Sclbslbeschreibungen des Unge­
horsams mit der herrschenden Rechts- und Verfassungstheorie, deren Exorzismus 
jeglicher Volkssouveränität im Zeichen der Rechcs- und Verfassungssouvedinität 
ganz. offenkundig ist. Auch wo basisdemokratische Initiativen tatsächlich nach 

Prinzipien der Volkssouveränität verfahren, indern sie politische Innovationen und 
Rechtsänderungen aus der Perspektive .. von unten~ zu bewirken suchen, subsumie­
ren sie ihr Selbstverständnis und oft auch ihre Praxis der herrschenden juslizslaat­

lichen Doktrin. Selbst genuin libe,ale reclmwissenschafdiche Argumentationen, die 
bereit sind, diese Basisbewegungen zu unterstützen, verstärken diesen Effekt. So 
läufr die Praxis vieler Protestbewegungen darauf hinaus, durch symbolische Regel­

verstöße eine gerichtliche Klärung der Rechtslage zu bewirken; und die unterstüt­
zende juristische Theorie definiert schließlich ~die Bereilschart, sich einem Ge­
richrsverfahren zu steHen, ... (als ein) wesentliches Element des zivilen Ungehor­

sams«/ Auf diese Weise sind Widerstand und bürgerlicher Ungehor~am nicht 

4 Niklas Luhm.nn, Grundrech.c lh lnS!ltlJlIon, Bcrl;n '96i. S·qS; da,., Lcg,umallon durch Verfahren 
(Anm. J), S. '91. 

S John lAcke, Two Tee,"sc.s 01 Go,"ernmen,. Hg. Pe",r LJslen. C.mbrodgc >. Aull. .,67, § ,68. - Je.n. 
J. ROllsseJu. Du eon".' soe,:tJ ou pnnclpes du drou polillquc. Edi<lon G.mlCr, P,ns '96" In. ,S; 
Emm"nue! Joseph Sieye,. W .. IS' der Ormc Sund'. m, D,",s.> Poliusche Schril.Cß '788-, 790, Hg 
Ebcrhard Schml'!, DmTISI.dtlNeuwled '971, S. 1' 711., 1641f. 

6 Niklas Luhrn>.nn. Ausdi(fcrcnzlcrung Je< Jl.echts, .Frankfurt/M. '981. S. )S. 
7 J\.11 DreIer, Widerstand und %Ivi\cr Ungehors3.,n 1111 R",hlSSl'at, trl: Peltr G10lZ (Hg.). Zi"ilcr 

Ungehors.m Im Rech,«, ... " Frmklurt/M. 198). S. 14 H., 61. 
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auslösende Momente eines demokratischen Willensbildungsprozesses, der LU einer 
generellen Gesetzesänderung fühne, sondern erschöpfen sich darin, den» Rechts­
weg« einzuleiten . ~ Die gericlltSförmige Bearbeitung einer solchen Konnikc!age führt 

aber, sofern nicht gleichzeitig eine öffentliche Diskussion in Gang gesetzt wird, die 
ihrerseits demokratisch motivierte Entscheidungen bewirkt, weder zu einer Rechts­

anderung noch zu einer ~ Klärung" des ReehLS. Angesichts des gegenwärtigen 

Merhodenkanons der Rechtsprechung, der äußerst situative Abwägungen zuläßt 
und es den Gerichten erlaubt, vergleichbare Fälle als je neue zu definieren9, betrifft 

ein e gerichtsförmige Entscheidung immer nur den vorliegenden Einzelfall. Gleich­
zeitig kommt es zu einer Juridifiz.ierung der basisdemo kratischen Aktivitäten, zu 

dem erklärten Versuch, bürgerlichen Ungehorsam wiederum .. an Regeln zu bin­
den «'o - Regeln , die in jeder einzelnen Situation von den Gerichten neu bestimmt 

werden können. 
Nur die extreme Situativität in der gegenwärtigen Verreehrlichung von zivilem 
Ungehorsam und Widerstand Lrennr aber diese noch von einer schlichten Wiederbe­

lebung des Widerstandsrechts als eines feudalständischen Rechtsinstituts. Was 
Volkssouveränität von Widerscandsrecht, das sie einmal histor isch ablöste, unter­
scheidet, ist gerade die Tatsache , daß sie sich n.ieht aus bestehendem Recht oder 

eu,er geltenden Verfassung ableitet, sondern der gesamten Rechtsordnung voraus­
liege und diese erst begründet. Souveränität bedeutete auch in der Konnotation der 

» Volkssouveränität " eine legibus-soluttJs-Position, die die Aufklärungsphilosophie 
in der Forderung permanenter Verfassungsrevision durch das »Volk" artikulierte 
und in der Formel erläuterte, daß in dieser Hinsichr nur die Regierung, nicht aber 
das Volk an die Verfassung gebunden sei." Das minelalterliche Widerstandsrecht 
dagegen war tatsächlich ein Rechtsinstitut. bez.eichnete also eine institutionalisierte, 
kodifizierte und justiziable FunktiOn und bezog sich auf eine prinzipiell unvcrfüg­

bare Rechtsordnung. Hier war jede gesellschaftlich-politische Aktion nur aus der 
vorgegebenen Rechtsordnung ableitbar, die sowohl zu ihrer Interpretation wie zu 
ihrer Exekution Gereehtig)<eitsexpertokratien begründete. Unter Berufung ~uf die­
ses Widersundsrechr wurde von etablierten Instanzen altes Privilegien recht gegen 
aufkommende absolutistische Innovationen verteidigt. <t Gerade d ie Tatsache, daß 

seit dem ausgehenden H'ochminelalter Geset:t.gebungsansprüche der Herrscher sich 
ankündigten'), machte Widerstand im Namen eines ReehLS plausibel, das Priorität 

vor jeder Handlung und Entscheidung beanspruchte. Auch der scändestaatliche 
Kompromiß, in dem später die !lbsolucistischen Tendenzen zur souveränen Recht­

setzung mit Institutionen zur Wahrung des alten Rechts und der privilegierten 
Freiheiten 7..usammengesch!lllet wurden, ließ nur die Idee der Priori[är des Rechts 
vor der Souveränität der Rechtsetzung zu . Weil nämlich in diesem widersprüchli­

chen Kompromiß Ort und Subjekt der Souveränität nicht zu bestimmen waren, 
erhielt sich die tradiene mittelalterliche Vorstellung einer Souveränität der Gesamt­
heit der politischen Insritutionen und einer Souveränität der Rechtsordnung als 

8 A, a,O .. S.7}' 
9 S, mit Nac hweISen , ]ngebo'); M,u" Zur Problem.,ik des R.,,,on,liü,s- und ReclHss".t,poSlUh" ,n der 

gege.nwärugcn )u"SlIsehtn Me,hodik .m Bel5pltl Friednch Müllers. In: Wollg.ng Abcndro,h U. 1 " 

Ordn"ng" mach,~ Üba da, VerhältnI ' vOn Leg,)iu .. Konsens und Hurschlf, - FeStSch rifl für "lelmu( 
Ridder zum 60. Gcbum .. g, Fr,nkfurt/M . '98, . S. ' SJ H. 

10 Ralf DreJet. W,dcrsund (An m, 7). S.73. 
1I I:mmanucl lSi"yes, Was ,st der Dn". Sl~n" (Allm. j ). S. 167. 
" Vgl. z. B. FrIt2 Kern, Gouesgn. dcnlum und Wide""lldsrech, ,m {ruhen Millehher, 7. Aun . n,rms,.d, 

1980. S.l17 {{'; Kurr Woh,endorff. S133t5 recht und ;'\iMurr«h , .n dcr Lehre vom Widc rSl.1lldSrcch, de< 
Vo lk"" gegen rcchu""d"~e Ausubung der SI .. " sgcWJlt . Neudruck A,len ,,6, . 

'} S,en G.gner. Studien zur tdecngC5chlchlf dcr GO$flzglbu/lg, SLOlkholm. UpPsll •• Ga,eborg 1960. 

S. " S. ' 79 ff.. 34.11. 
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'40 solcher aufrecht. '. So argumentierte bekanntlich noch Coke in den englischen 

Konflikten des 17. J ahrhundercs anläßJich seiner generaUsierenden [nterpretation 

der feudalen Fteiheitsverbriefllng der Magna Charta, daß diese keinen Souverän 

dulde, weil die Magna Chana selbst zusammen mit den geltenden Statutes »absolut« 
sei.1j 

Es ist vor allem diese Vorstellung einer Souveränität des Rechts bzw. der Verfassung 

und nicht etwa des" Volkes., die die gegenwärtige Renaissance des Widersrands­

rechts tatsächlich zu einer Wiederkehr des Vergangenen mache. Die Praxis und noch 

mehr die Selbstinterpretation der basisdemokratischen Bewegungen stützen selber 

den herrschenden Trend, gegen den sie sich wenden, indem sie sich in die beste­
hende Dichotomie zwischen systemisch verselbständigten Entscheidungsprozessen 

und bloß neg:Horischer gesellschaftlicher Reaktion einfügen und sich zur Artikula­

tion ihrer Verweigerungen Aktionsformen bedienen, die im Ergebnis die herr­

schende juscizstaatliche Entwicklung bestätigen. Auf diese Weise wird die Idee, daß 

nur demokratisch gesetztes Rechl legitim sei, verabschiedet und die Initiative der 
Rechtsemwicklung an die Gerichte zurückgegeben. Diese tmeute Annäherung an 

mittelalterliche Rechtsverhältnisse bricht zugleich mit allen Prinzipien demokrati­
scher Legitimation des politischen Handelns. Dieses versteht sich JJicht mehr als 

Vollzug der Ergebnisse basisdemokratischer und institutionell-demokratischer Mei­

nungs- und \Xfillensbildungsprozcsse, die sich lediglich im Rahmen der verfassungs­

mäßigen Verfahrcnsbestimmungen bzw. in den von Freiheitsrechten ausgegrenzten 

autonomen Handlungsbereichen entwickeln, sondern als unmittelbare Exekution 

von Verfassungsinhalten, die gegenüber demokratischem Prozedere »vorkonsen­
lien. sind. , 6 Demokratische \'V'illensbildung wird folgerichtig durch die Interpreta­

tion "souveräner", vorgegebener Verfassungsinhalte ersern", in der das Verfas­

sungsgericht und die Instanzgerichte qua expertokratischcr Kompetenz gegenüber 

alternativen gesellschaftlichen Inlerpretationsbemühungen stets das letzte Wort 

behalten . In dieser Rückkehr zur Herrschaft der Exegese wird die Existenz weiter 

Spielräume der Verfassungsinterpretation damit gerechtfertigt, daß die Verfassung 

der Dynamik gesellschaftlicher Entwicklung jeweils angepaßt werden müsse. Hatte 

die europäische Demokratietheorie des 18.Jahrhundercs noch darauf bestanden, daß 

dies Aufgabe der permanenten verfassunggebenden Gewalt des Volkes sei, so ist 

dieser wesentliche Aspekt von Volkssouveränität heute durch die Verfassungsge­

richtsbarkeit usurpiert. 
Eine Deutung dieser Entwicklungstrends, die eine Refeudalisierung der politischen 

Integrationsmuster diagnostiziert, wird allerdings niche umhin können, sich mit 

dem Anpassungsdruck 7.U beschäftigen, der von faktischen gesellschaftlichen Vcrän­

denrngen ausgehend auf die moderne Konzeption demokratischer Institutionalisie­
rung einwirkt und deren Basisprinzip der Volkssouveränität 7.um Verschwinden 

bringt. Es geht deshalb i01 folgenden darum, die Qualität dieser gesellschaftlichen 

Veränderungen und den Charaktcr des gcgenwärtigen Umbaus der politischen 

14 Vgl. Chmtophcr Hili. n.. Cenlury of Revolullon 160)-' 7Q, N~w York '966.. 5.61 f. 
'I Zillen n.ch J. W. Gough, T'und:untnl.1 Law In English Conslltullonal H,,,ory, 2. Aufl. Oxford t961. 

s. 6~ . 
,6 Der B.griff >vo,konscntler<. bne,dmfl fln dtmokr.tletheorttl5Ch" Pend,nt zu Itnr, Mor~lkon~?· 

lJOn~ dLt' Habcrmas. als nlonologlsche knusten, weil Sie f'tnC trl.n5z(:ndcnl~lle oder sogar subslJnudle 
VorwrSl:ind igung unlerslclh . die den ,ntcrsublckll"en öffcntlic.ht n Oiskurl überllus;Jg m.cht: 5. L. B. 
Jilrgcn H.benm" Mor.htö, und SJlllichkell . Trdftn HegeIs Einwände gegtn K~nt .uch auf dir 
Oiskurse!hik zu 10: \\'lolfg.ng Kuhlm3nn (Hg.), Mo.,J;t ii t?, und Siulichkc .. , frlnkfuruM. '9&6. S. ,6ff., 

'4 f. 
'7 Pet« H;ib~rl., Die o(ient Gesellschaft der Vet1"ssung,mterpr.(,·n, In: Or<. , Verf.ssung .ls bffendJChcr 

Prozeß . M.le",lien zu e>ner Verfassungsth<one der o lftnl"n Gesdlschah. Berlin t 970. S. , 1 J rr. 
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Enrscheidungsprozess<:' näher einzuschät:t.en (1). Soweit dabei die These venreten 
wird, daß gegenwärtig »eindimensionale« institutionelle und theoretische Anpas­
sungslcistungen überwiegen, ist im weiteren der Versuch unternommen, eine andere 
Art der Anpassung zu erörtern, die veränderte gesellschaftliche Kontexte berück­
sichtigt, ohne die wesernlichen Emanzipationspotentialc klassischer Demokratie­
theorie zugunsten vordemokratischer Integrationsmuster aufzugeben. Dieser Ver­
such konzentriert sich auf eine Rekonstruktion \'on Volkssouveränität unter gewan­

delten Bedingungen (lI). 

1. 

Eine überaus kompetente Analyse des gegenwärtigen gesellschaftlichen Umbruchs 
von Ulrich Beck betrifft die Strukturen der »Risikogesellsch"ft~ . ' 8 Da zugleich 
einige ihrer politisch-inslitutionellen Folgerungen für die heute herrschenden An­
passungstendenzen repö.sentativ zu sein scheinen, sei mehrfach auf sie eingegangen. 
In ihren analytischen Partien schließt die Swdie an Habermas' Einwändc'~ gegen die 

These vom Anbruch der Postmoderne an'O und incerpretierc den Strukturwandel der 
gegenwärrigen Gesellschaft als einen Prozeß, in dem die Moderne die Halbheitco 
der indus!riegesellsch~ftlichen Modernisierung hinter sich läßt. indem sie eine 
weitere reflexive Modernisicrung auf die bisherigen Prärnissen der indusuiegesell­

sehaftlichen Modtrni~ierung anwendet. Im Gegensatz zu vielen irrationalistischen 
Fluchtwegen aus der Komplexität der gegenwärtigen Situation unterstellt und 
favorisiert sie einen historischen Entwicklungsschub, der nieh! die Beendigung der 
Aufklärung, sondern deren Einlösung gegen die bisherige fndustricgesellschaft 

erfordert." Aus dieser Perspektive wird jener Wertkonservatisrnus rnancher Um­
weltschuu.bewegungen, der sich umstandlos alls dem Bedürfnis zur Konservierung 
der Natur ableitet und ohne Unterscheidungsvermögen die normativ-demokrati­
schen Konzepte der Aufklärung zusammen mit der Aggressivität der wissenschaft­
lich-technologischen Entwicklung verwirft, seines schlichten Irrtums überführt. 

Andernseirs bleibt zu fragen, ob Decks Analyse der gegenwärtigen Situation nicht 
einen zu deutlichen Trend unterstellt und ob ihre Hoffnung, daß ~die andere 
Gesellschaft vielleicht ohne Plan, Abstimmung und Bewußtsein aus den Werkstät­
ten der technisch-ökonomischen Enrwicklung entsCeht.", begründet isl. 

Die Frage, ob die Annahme eindeutiger Gerichtetheit der gegenwärtigen Entwick­
lung im Sinne fortlaufender Modernisierung berechtigt i~t oder durch die Beobach­
tung relevJ.nter Rcfcudalisierungen zumindest korrigiert werden muß, entsteht 
bereits bei der Einschätzung von Einze1e1emcnten der Gesellschaft, wie der vcr:in­
denen Bedeutung von Klassenstrukturen . Becks These laulet, daß im Zuge reflexi­
ver Modernisierung die industrlcgesellschaftliche Symbiose von Stand und Klasse 
aufgelösr werde, indem einerseits ständische Subkulturen weggeschmolzen und 
zugleich andererseits grundlegende Merkmale des Klassencharakters generalisiert 
werden.') Nun ist unbestreitbar, daß die Gruppe der Lohnabhängigen immer größer 

,8 UJneh Beck. R"ikoge."II,<ch.lt . Aul dem Weg ,n eUle 30dere Moderne. Frankfun/ M. 1986. 
'9 Jurgeo H,berm a.s , Die Neue Unüber<1chllichkcn. Kleine poliuschc Sch riften V. frankfurt/ Mo '98\, 

S. 14,11. cl passIm. O,·rs ., Der phjlosoph"ch~ Oiskur$ der Moderne, Frankfu rt / M. '98\ . 
20 Ulnch Beck, Risikogescll,ehaft (A nm. 18). S. 1111.. J 1 !. 

II SO .ueh Ulnch Bcck, Gegengif.e. Die org>n",erte Unver=cwonlichkCll. FrAnkfurt / M. '98&. S. '9' . 
H Ulrtch B<."Ck. Ri sikog«ell!Ch.fl (Anrn. ,8), S. lOl. 

l} Ebd. S '14· 
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wird, und daß an die Tatsache der Lohnabhängigkeit als solcher ständische Solidari­
tät und lebensweltliche Evidenzen sich nicht mehr anlagern können . Andererseits 
verkennt der Hinweis auf die nivellierende Wirkung des »Risikos« etwa durch eine 
so weit gestreute Arbeitslosigkeit. d~ß diese prinzipiell als Phase innerhalb jeder 
Einzelbiographie auftreten kann. die zu neuen ParzeJlierungen in dieser Generalisie­
rung führt. Sie ergeben sich nicht nur aus der Glcichz.eitigkeit von breiter Streuung 
und sozialer Strukturierung der Arbcitslosigkeit'\ sondern auch aus deren höchst 
ungleichen Auswirkungen. Zwischen den Betroffenen existiert eine scharfe 
Schranke ie nachdem. ob finanzielle Reserven und Ressourcen mobilisiert werden 
können oder lebenszerstörende Konsequenzen trOtz biologischen Überlebens zu 
befurchtcn sind. Zwar läßt die oft beschriebene Individualisierung durch Arbeitslo­
sigkeit keine Bindung unter den so oder so Betroffenen aufkommen, aber die 
wirklich Betroffenen erleben das neue ständische Prinzip in negativer Form: den 
Ausschluß von allen Nichthetroffenen als Abbruch ihrer eigenen Kommunikaeions­
fähigkeit . - Die neuc ParzelIierung durch generell drohende Arbeitslosigkeit zeigt 
sich aber auch in den Chancen, ihr zu entgehen. Beck selbst spricht angesichts der 
Tatsache, daß gegenwärtig das Überangebor von formal Gleichqualifizierten zum 
Rückgriff auf Auswahlkrieerien fuhrt, in denen die Zuweisung nach Alter, Ge­

schlechr, ,.Auftreten «, ».Bez.iehungen«. kurz: »Herkunft- dominiert, von einer 
Renaissance »srindiseher« Kriterien und einer "Refeudalisierung« in der Verteilung 

gesellschaftlicher Chancen."' 
Erst recht führt die sreigende Professionalisierung und Spez.ialisierung zu neuen 
ständischen Verfestigungen. Auch sie müssen nicht unbedingt zu einer neuen 

gruppeninternen Solidarität führen. Auch hier sind die Grenzen eher negativ 
markiert und bezeichnen zumindest Behinderung von Kommunikation. So findet 

sich bereits in Musils Roman .. Der Mann ohoe Eigenschaften«, der zugleich als 
große Gesellschaftsanalyse gelesen werden kann, die Darstellung einer Abendgesell­

schaft, auf der Spezialisten verschiedener Fachgebiete als Gesprächsgegenstand nur 
noch das Wetter bleibt. Max Weber betOnt in seiner Analyse der steigenden 
Berufsdiffcrenzierung und deren Konsequenzen in zunehmenden Partikularrechten 
und Panikuhrgcrichtsbarkeiten durchaus die spezifische Modernität dieser Erschei­
nungen.·& Er behandelt sie nichr als Relikte alter ständischer Traditionen'7, sondern 

als Form;ttionen einer neuen Refeudalisierung, ohne ihre modernen Momente 
anders z.u besrimmen als durch den Hinweis auf die Kombination von zweckratio­

naler Zugehörigkeit und formaler Abgrenzung, die jedenfalls Allgemeinheit Und 
Formalismus des modernen Rechts im Ganzen in Frage stellt. Es scheint aber, daß 

darüber hinaus ein wesentliches Charakteristikum der Binnenstruktur und Außen­
beziehungen der neuen ständischen Gruppierungen in dem typisch modernen 

Sachverhalt besteht, daß Individualisierung und ParzelIierung zusammenfallen . Es 
ist der gleichzeitigen Atomisierung der Individuen in den Gruppen zu verdanken. 
daß die negatomche Ausgrenzung zwischen den Gruppen zum dominanten Krite­
rium der neuen Refeudalisierung wird. Dies ist ein Phänomen, das für die Einschät­
z.ung neuer Möglichkeiten demokratischer Organisation und für die Rekonstruk­
Lion des Prinzips der Volkssouveränität in einer grundsätzlich parzellierten Gesell­

schaft von großer Bedeutung sein wird . 
Auch daß die gegenwärtige Phase der Moderne überhaupt und auch hinsichtlich 

l~ Ebd. s. qs . 
~ S Ebd. s. I~S. 
l6 M.x Wcb~r. Wimchul und Gtsdhch,(t. Tübmgcn 1916. 2. B. S. 6H L 
'7 So .ber Ulneh B~ck. Risikogosellsehut, S. 1}6. 
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ihrer politischen Integrationsmechanismen als eine deT Rcfeudalisierung beschrie­
ben werden kann, wirft für die vorliegende Fragestellung Probleme auf. In den 
politisch-geselJschafdichen Emscheidungsprozcssen der Gegenwart haben nicht nur 
neokorporatistische VedlechLUngen von Staats- und Wirtschaftsblirokratien das 

politische Entscheidungsmonopol unterlaufen, sondern in den wichtigsten Rege­
lungsbereichen v. a. der Umwelepolilik sind die I-bndlungen policischer, wissen­
schafdicher und ökonomischer Akteure in einer Weise vernetzt, die den Begriff der 
Entscheidung überhaupt in FTage srellr. D.1mit scheinen konservative wie linke 
Souveräniütskonzepte am Ende zu sein. Jeder Dezisionismus nimmt angesichtS 
unübersehbarer Abhängigkeiten von gesellschaftlichen Kreisläufen, unbeabsichtig­
ter Nebenwirkungen und deshalb notwendiger Nachsteuerungen den ChaTakeer 
eines ins Systemische übersetzeen .ewigen Gesprächs«·8 an . AndererseitS verliert, 

was als Entscheidung nicht mehr verantwortet werden kann, die Beziehung 2;U jeder 
Art von Volkssouveränität . (n jedem Fall ist durch die gegenwärtige Vemctzung 
aller Handlungsbe(eiche jene historische Entwicklung wieder rückgängig gemacht, 
die bekanntlich. Marx als Differenzierung von Staat und Gese!lsch~f( beschrieben 
und mir der Aufhebung der » Feudalität ~ idenrifizierr hatce.'9 Hisrorisch scheinen 
Souveränitär wie Volkssouveränitiit an diese Doppelung von Sr;13t und Gesellschaft 
gebunden l.U sein. Während der Absolutismus Souveränität und Gewaltmonopol 
auf seiten des Staates gegen die Gesellschaft konzentTierte, lokalisiene das liberale 
DemokratiemodeIl das politische Gewalunonopol an der SpitL.C des Sra~tes und 
Volkssouveränität an der Basis der Gesellschaft in der erklänen Absicht, jeden 
Einsatz politischer Macht vom Willen an der Basis abhängig zu machen. Als Laski 
19 [7 angesichts der PluraJisierung der modernen Gesellschaft das Ende der Souve­
ränität diagnostizierre JQ , h~tte er allerdings eine St;!atssouveränität bzw. Staatsorgan­
souveränität im Blick. Der Staat im ganzen bzw. das Parlament könne nicht mehr 

souverän sein, wenn der politische SektOr nur noch eine der geseIlschaftlichen 
Gruppen sei, mit denen er auf gleicher Ebene um den Einfluß auf politische 
Entscheidungen konkurriere. Die tatsächlichen Herrscher werden Laski zufolgc 
»unsichtbar«, wenn politische Entscheidungen und Parlamentsgesetze Ergebnis 
eines riesigen Komplexes aus Kräften innerhalb und außerhalb des Staates sind. 
Wenn auch Laski das Problem noch nicht auf seinem jerzigen Enrwicklungsstand 
beschreiben konnte, so unterläuft ihm doch eine Verwechslung, die deshalb interes­
sant ist, weil sie auch für gegenwärtige Verabschiedungen der Souveränirätskatego­
rie typisch ist. Laski idenrifiziert Souveränität, die er ja im Gegensatz zum ur­
sprünglichen Demokratiekonzept im polirischen System lokalisien, weitgehend mit 

jener Einheit des St:lates, die allen staatSmelaphysischen Annahmen zufolgc als 
Emscheidungszenrrum wie als umfassendes Ganzes zugleich die Einheit der GeseU­
schaft garantiert und deren Teilmomenre in sich integriert.!' Erst diese Identifizie­
rungen führen dazu, daß Laski die in jeder repräsentativen Demokratie banale 
Selbstverständlichkeit, daß Entscheidungen des Parlaments Ergebnis der Einwir­
kungen gesellschaftlicher Kräfre sind, bereits mit dem Verschwinden von Souveräni­
tät verweehselrY Wenn auch das Parlament nicht geradezu als Instrument der 
gesellschaftlichen Basis gelten kann, so hatte doch schon Locke immerhin fonnu­

lien, daß nur die Zustimmung der Gesellschaft der Parlamentsenrscheidung den 

lS So bCletcnnet C.ld SchmJlI den C.'ßenpoI2ur Enlsc.hcldung<konzepllon, •. PolitISche Rom'nlik, 2. Au{]. 
Mim cnen/Lelp7.lg '9' S· 

'9 Kul Mon<, Zur judcn(rage, MEW I, S. )67f. 
Ja Harold J-l.-:IskJ. Studie< In Il.e Prohle'rn of Sovere'gmy, New H.wen , Landon, O~ford '9"7, S. 10 f. 
JI Ebd. 5. 1 If. 
.1' Ud. S. ,0. 
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144 Charakter eines Gesetzes verleihe.·ll Es scheint, daß auch die fortgeschrittensten 
Diagnosen der Gegenwart Laskis Konnotation von staatlicher Einheit und Souve­
ränität nicht ganz entgangen sind. 
Gegenwärtig stellt sich längsr nicht mehr nur das Problem, daß der »Staat« nicht die 
Einheit der Gesellschaft garantieren kaon, sondern daß er seine eigene Einheit 
verliert. Er konkurrien nicht wie eine identifizierbare gesellschaftliche Gruppe mit 
anderen Gruppen, sondern läßt sich von diesen kaum noch analytisch trennen. 
Laskis Nominalismus in der Beschreibung des Staates müßte angesichts dieser 
Situation überboten werden: Was wir noch als Staat bez.eichnen. ist das jeweilige 
Ergebnis der Kommunikation zwischen verschiedenen fragmentierren Staatsappara­
ten. die ihrerseits informationsabhängig mit ihren gesellschaftlichen »Umwelten­
untrennbar vernetzt sind. Ulrich ßeck hat die Konsequenzen dieser Entwicklung 
für die .Risikoproduktion" der gegenwärtigen Gesellschaft glänzend analysiert: 
»Der Systeminrerdepcndenz der hochspezialisienen Modernisierungsakteure in 
WAnschaft. LandwirtSchaft, Recht und Politik entspricht die Abwesenheit von 
isolierbaren Einzclursacben und VerantWordichkeiten". Systemische Vernctzungen 
und »Schädigungskreislaufe« greifen bei der Zerstörung der Natur so ineinander, 
daß jeder Akteur zugleich als ,.Ursache und Wirkung und damit Nichtursache« 
erscheint. Handlungssysteme nehmen so ihrerseits den fatalistiscben Charakter des 
Ablaufs eines natürlichen Verh:ingmsses an. J4 Entsprechendes gilt Beck zufolge f(ir 
die Steuerung gesellschaftlicher Entwicklungen insgesamt. Im Gewand von »unpoli­
tischen« Investiciol1sentscheidungen wird über die ökonomische Verwertung wis­
senschaftlicher Ergebnisse in einer Weise mirentschieden, daß sie die Allgemeinheit 
in höchst politischer Weise betreffen und nicht nur künftige gesellschaftliche 
Emwicklungsperspektiven vorzeichnen. sondern möglicherweise über An und 
Weise bzw. Fortbestand des Lebens überhaupt bestimmen. Diese Entscheidungen 
der wissenschaftlichen, technischen und ökonomiscben »Subpolitih befinden sich 
~jenseits demokratischer Zustimmung-, sie haben in diesem Sinn ~keinen Ort", an 
dem sie sichtbar gemacht und diskursiv erarbeitet werden könmen. Auf diese Weise 
schließen sich die n Unerkennbarkcit- und. Unverantwortbarkeit. der Folgen und 
die »Nichtentscheidbarkeito: des technischen FortSchritts« zur ~Niemandsherr­
schaft. der Risikogesellschaft zusammen. J \ 

Mit dieser Analyse der faklischen Abwesenheit von Souveränität in der gegenwärti­
gen Gesellschaft, in der iiberlcbenswichtige Entscheidungen, die die systemischen 
Schadenskreisläufe unterbrechen könnten, gerade nicht getroffen werden, isc offen­
sichtlich der Kern der gegenwärtigen Problematik auf den Begriff gebr~cht. 
Umso prekärer erscheinen darum Hoffnungen, daß das gegenwarrige Stadium der 
Gesellschaft Perspektiven zur selbsttiiJigcn Entwicklung einer -anderen« rauonale­
ren Gesellschaft in sich enthalte - Hoffnungen. die gerade an den faktischen 
Souveränitätsveriusl anschließen. Die Über>.teugung, daß das neofeudale Verschwin­
den der» Politik- in de:Lemralen "Subpolitjken~ eo ipso schon einen Aspekt von 
Dcmokratisierung enthalte)6, setzt die gleiche falsche Identifikation von Souveräni­
tät und mystischer Einheit eines staatlicben Emscheidungssubjckts voraus, wie sie 
umgekehrt auch antidemokratischen Lösungsvorschlägen im Krisenszenario der 

» John Locke. Two T,e~".e, (Anm. j), § 1)4. 

H Ulneh Reck. RlSik0l;esdlsch,ft (Anm. 18). bc,. S'4~ I. 
)j Ebd. S. ~5J. )Oj f. 
)6 Ehd. S. 368 H. e, pa<Slm. - Ähnlich, bezogen .1ul neoko'poratlvlS!lSc he Del.entriliSl crung dor ollem­

lichen Wrwlltung: K~rl-Helnz bdeur, .Abw'igung. - c·,n n,·ucs R<xhLSp"radi gm.? Von der Einh"" de, 
RcchlSordnung zur Plur.I'''1 J., R eclmdisku rse, ,n: Arch,v fur Rechts- und SOllaJphilo<opll>c 69 

('98j). S.46j 11. 
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Gegenwart zugrundcliegc. Von sozialistischen Entwürfen cincr Ökodikt:l.tur bis zu 

rechtskonservativen Konzepten, die angesichts des ökologischen »Ausnahmezu­
stands« darauf dringen, daß die auconomc politische Enrscheidung über den techno­

logischen Prozeß nur zurückzugewinnen sei, wenn man auf den Luxus von Demo­
kratie und Rechtsstaat verzichee)), reicht die populäre Konnotation von Souveräni­

tät und staatlichem Entscheidungsmonopol. 
Die basisdemokratische Variante der Diskussion über Entwicklungsperspektiven 
der gegenwärtigen Gesellscho1ft neigt dcslulb zu dem Fehler, die Qualität jener 
Dezentralisierung zu vernachlässigen, an die sie ihre Hoffnung auf Demokratisie­
rung knüpft. Nicht jede Dezenrralisierung hat aber den gewünschten Effekt. 
Angesicht der pluralistischen Konkurrenz dezentraler Machtkomplexe und der 

weitgehenden Delegation öffentlicher Aufgaben an Private haue Franz Neumann 
sogar das NS-System ~Is einen Nicht-Suat beschrieben, weil es (entgegen der 
»Führerstaats«-Idcologic) eines einheitlichen Entscheidungszemrums enrbehrte.Iß 

Wie dieses extreme Beispiel zeigt, kann die - Entmachtung von Polilik« zugunsten 
ihrerseits verrnachteter Teilsysteme zu einer Situation führen, die es anderen macht­
losen Subpoliciken noch weniger gestatter, auf die Enrscheidungen der dezentrali­
sienen Machtkomplexe Einfluß zu nehmen, als es auf dem Umweg übe( eine 

funktionierende politische Zentrale möglich ist. Aus der Perspektive des klassischen 
liberaldemokratischen Konzepts kann insofern die Encmachtung der Politik auch als 
Zerfall eines Zentrums wahrgenommen werden, das die Aufgabe hätte, Lernpro­
zesse, die an der gesellschaftlichen Basis z. B. in bezug auf Umwcltzerstörung 
gemacht worden sind, in Entscheidungen gegen die gesellschaftlichen Machtsysteme 
der technologischen Entwicklung umzusetzen. Eine Restauration dieses Zcmrums 
im klassischen Sinne ist aber weder möglich noch aus basisdemokratischer Perspek­
tive wünschenswert. Insofem geht der Streit zwischen den herrschenden Alrernativ ­
konzepten und der hier vorgeschlagenen Rekonstruktion der Volkssouveränität um 
die demokratische Qualität der Dezentralisierung und um die Frage. auf welche 

Weise die machtlosen Subpolitiken auf diejenigen Subpolitiken Einfluß nehmen 
sollen, die heute die Entwicklungsperspektiven der Gesellschaft bestimmen. An 
dieser KontaktsteIle. an diesem gesellschaftlichen ~Orl~ liegt jedenfalls heute das 
Problem der abwesenden Volkssouveränität. Nicht von deren Realität kann also 

hier die Rede sein, sondern nur von deren möglicher Realität. 

Il. 

Ein Versuch zur Rekonstruktion von Volkssouveränität umer diesen Bedingungen 
muß VOll der faktischen gesellschafdichen ParzelIierung ausgehen, kann sich aber 
nicht mit der schieren Beschreibung dessen zufriedengeben, was als politisch­
instilUtionel.le Umsetzung dieser Entwicklung gegenwärtig der Fall ist. Die Ull\­

standslose Anpassung des institutionellen Rahmens an die gesellschaftlichen Verän­
derungen bcsteh[ darin, ausschließlich dezentralisierte Konfliktbearbe.itungsmech.1-
nismen zu fordern . So richten sich die Hoffnungen "ieIer alternativer Konzepte 
seltsamerweise auf die Gerichte, als l<.Önntcn diese zu den gesuchten Umschalts[ellen 

l 7 Die let"!<'" Option 1St •. B. für ,,"schl.glgc Publikauontn lln S""walJ Vcrhg bcsoodc,", tYPISch. 
)8 Fnvn; Neumann, Bchcmoth. Tht S,ructurc .nd Prawccof Nmonol Soc"l '$m 19))-1944.2. Aufl. Ne,,", 

York ,~" J. Vgl. zu di,'sem Problem Ln geborg Maus, Bürgerliche R""h'stheone und Fl.Sch,smus. Zur 
sou.len I:unktlon und ~ktucllen Wirkung dt r Theonc C"I Schmltts. 1. Au/I . Munchen 1980, S. 1)6 fL, 
'p (f. 
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zwischen basisdemokratischen Lernprozessen und vcrmachretcn Subpolitiken avan­
cieren. l9 Aus der Fetischisierung politischer Dezentralisierung als solcher ergibt sieb 
auch hicr die Vorstellung, als sei die faktische Emmachtung der parlamentarischen 
Zentrale zugunscen gerichtsförmiger Entscheidungen an der Peripherie selbst schon 
der Prozeß, der sich als Demokratisierung der Poli[ik verstehen ließe. So wird das 
neue Zusammenspiel :L.wischm Bürgerinitiativen und Gerichten in Kategorien be­
schrieben. die die klagenden Bürger zu politischen Panizipanten deshalb aufwerten, 
weil diese die Justiz als Instrument gesellschaftlicher Grundbedürfnisse gegen den 
mit der Technostruktur verfilzten Staat einserzen40 

- als hätte die Justiz über Nacht 
aufgehört, selber eine staatliche Agentur 7.U sein und, jenseits einzelner unonhodo­
xer Entscheidungen, eher der Machmeigcrung als der Machtbeschränkung dOlninic­
render Subpolitiken zu dienen. 
Vor allem aber macht gerade die beschriebene Unübersehbarkeit komplexer Folge­
wirkungen innerhalb der neuen Risikogesellsch:lft solche Hoffnungen unrealistisch. 
Auch wo Gerichte versuchen, z . ß . durch die extensive Auslegung haftungsrecht­
licher Bestimmungen, den an sie gerichteten -alternativen« Erwartungen gerecht zu 
werden", begeben sie sich in die unlösbar gewordene Schwierigkeit hinein, die 
Schädigung eines bestimmten Stückes Umwelt durch einen bestimmten Schadstoff 
im vorliegenden Einzelfall zu prüfen - während die überhaupt schädliche Wirkung 

des in Frage stehenden Stoffes hinlänglich bekannt ist. Es liegt gleichzeitig an der 
Struktur justizförmigen Emsehcidens, daß Gerichte, auch wenn sie guten \'0!lens 
sind, hier nicht Abhilfe schaffen können. Da sie nur im bereits eingetretenen - oder 
bei VerwaltungsgerichtSentscheidungen : im gerade administrativ anvisierten - Ein­
zelfall angerufen werden können. sind sie immer nur mit den Folgen längst 
getroffener ökonomischer Entscheidungen oder mit den (höchst unsicher) erwart­
baren Folgen einer konkret ansrehenden VerwaltungsentScheidung befaßt. Ihre An 

der Konfliktbearbeitung ist deshalb nicht nur dezentral, sondern, was hier das 
Wesentliche ist: rea]wv. In dieser Festschreibung der Beweislast auf den Einzelfall, 

die also in der Struktur juristischen Entscheidens selbst liegt, ist die grundsätzliche 
Machtlosigkeit der Gerichte begründet, wenn es darum geht, eine Richtungsändc­
rung der gegenwärtigen Entwicklung einzuleiten. Woran es gegenwärtig fehlt, sind 
(nicht notwendig zentraliStisch geuoffene. aber) generelle Entscheidungen, wie z . B. 
sehlichre Verbote überhaupt schädlicher Stoffe, die den konkreten Konfliktf:illen 
vorhergehen und auf die die Gerichte sich bei ihren Einzelentscheidungen erst 
beziehen könnten . Angesichts dieser Lage besteht die "organisierte Verantwor­
tungslosigkeil" gerade darin, Umweltkonflikte auf die Justiz zu verlagern und etwa 
auch durch p~r1amentarische Aufforderungen zur gerichtlichen Klärung der recht­
lichen Perspektiven eines Umwehproblems die Aufmerksamkeit der protestieren­

den Bevölkerung auf diesen Nebenschauplatz abzulenken. Der Prozeß der Refeuda­
lisierung, der bereits in der Abwanderung der Politik in mächtige Subpolitiken liegt, 
wird durch die Favorisierung der 1 ustiz als dezentraler Schlichtungsinstanz noch 
verschärft. Auf diese Weise kommt es :luch zu einer Refeudalisierung des gesamten 
Rechtssystems: Während der individuelle Mord. die handgreifliche Körperverlet­
zung und die einzelne Tierquälerei wie eh und je den klassischen Verboten des 

)9 Zu dicsem Trend .\u,fuhrlichec I ngeborg M,u" J U'HZ ,Is gesellsch.hliches Ober· Ich. Zur Funk"on von 
Re.:htsprcchung on der -'·"eclo'cn Gesell,c!.,.{, •• ,n : Werner F,uJm.:h. Gunt.r E. Grimm (Hg.), Stu,>. 
der GÖller? V.,erbild.r In Lllera,ur. Modien und K.ultur de, lo. J.hrhundert', Fr:lnHurt.lM. '989. 
s. Il.' Ir. 

40 5.7. ß. Ku\-Hcm~ L.dcur. Vom Gi·,elze,vollzug Zur SlrMeg'$chcn R""hts(orlbildung. ,n : Le"I.th,n 7 
(1979), s. J>9H .• )49 . Ähnlich luch Ulncb Bt<:k. Ri,;kog~<eJlschlfc (Anm. '8), S. }16. 

4) Onu , .. 11. Gen Briiggcmclcr, Ull1wehh.(rungsuch, - Ein ß.lt"g zum Recht der . /l. isikogt'"Scll,ehait. 1, 
m: Knll.d,c JustIZ 12 (1989), l!}ff. 
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Rechts unccrliegen, errichtet die lediglich gericlnsfärmige Einzelfallbearbeitung von 
Umweltschädigungen für die millionenfachen Täter wahrhaft feudale Privilegien41

, 

die den Universalismus des modernen Rechts ganz grundsätzlich außer Kraft 

setzen. 
Die Überlegung, wic angesichts dicser gegenwärtigen gesellschaftlichen Problem­
lage Chancen der Einwirkung basisdemokr~lischer Lernpotentiale auf subpolitische 
Machlkomplcxe zu eröffnen seien, kann sich darum nicht mit dem Hinweis auf die 
faktisch steigende Inanspruchnahme der Rechtsprechung beruhigen, sondern muß 
sich auf die RechlSclzung konzenrrieren . Eine Rückwendung der Aufmerksamkeit 

<1uf die Gesetzgebungsfunktion ist nicht - wie das überaus populäre Vorurteil cs will 
- identisch mit dem (hoffnungslosen) Versuch der Wiederherstellung eines einheit­
lichen politischen Zentrums. Eine Rekonstruktion von Volkssouveränität in einer 

parzellierten Gesellschaft muß vielmehr eine Dezentralisierung der GeseLzgebung 
ins Auge fassen, während sie die generalisierenden Perspektiven der Rechtsform 

beibehäll. Sie ist Rekonstruktion insofern, als auch die klassische Demokratietheorie 
der Aufklärung Souveränität als Gesetzgebungskornpetenz definieree und Volks­
souveränität mit dem wie immer institutionell gesicherten Recht des Volkes gleich­
setzte, nur solche Gesetze anzuerkennen, die es selbst gesetzt hane.') Der Vorschlag 
einer so bestimmlcn Anverwandlung des klassischen Konzepts wird also dessen drei 
zentralen Komponenten höchst unterschiedlich behandeln : W:ihrend der Zentralis­
mus der Rechtsetzung nicht mehr aufrechterhalten werden kann, bedarf Volkssou­
veränität als ~Selbstgesc!zgebung des Volkes« überhaupt erst der Verwirklichung. 
Das einzige Bleibende im Wechsel wäre die (freilich auch modifizierte) Generalität 
der Rechtsform. 
Letzterer haftet - um damit zu beginnen - hinsichtlich der Umwelrpolitik tatsäch­

lich ein nostalgisches Moment an, als sie unverändert ein zentrales Organisations­

prinzip der Ökonomie in Rechnung steIIr. Das liberale Demokratiemodell hatte sich 
bekanntlich mit der Forderung der Generalität des Gesetzes verbunden, um unter 
anderem staacliche Eingriffe in die Wirtschaft für diese berechenbar zu halten und 
die Gleichheit der Wenbewerbsbedingungen zu sichern. Auf diese Weise waren 
auch politische Eingriffe nach sozialen, also wirtscha{tsfremden Gesichtspunkten 

möglich. So war die .Zehnstunden-Bill« nur als generelle Regelung ökonomisch 
verträglich, aber auch überhaupt durchsetzbar; Jeder einzelne Unternehmer wäre im 
Konkurrenzkampf unterlegen, der sie individuell eingeführt hälte. Was das VerboI 
eines Umweltgifts "on der "Zehnstunden-Bill. unterscheidet, ist die Tatsache, daß 
die ~Risikoselektivität~ii der technologischen Entwicklung im Gegensatz zu den 

betrieblichen PauschalbelasLungen von Sozialgesetzgebung zu ganz unterschied­
lichen Konsequenzen für einzelne Branchen führt. Dennoch betrifft d~s Verbot 
eines Schadstoffs alle potentiellen Herste.ller noch immer in gleicher Weise. Hatte 
die frühe Demokutiethcorie nocn eine extreme Generalität des Gesetzes begründet, 
die wirklich »alle" gle.ichennaßen betreffen sollte, und damit politische Imerventio­
nen in die GeseUschaft auf das Minimum des gemeinsamen Interesses beschränkt·\1, 
so stößt die Generalität des Gesetzes gegenwärtig auf immer weniger Betroffene -

41 Die'e F-nlstcllung bc.agt ",cl", d.rubcr, ob die Art des g<llenw.rt'gen Il'Slrtlfens der .kltmen .. T3Icr 
ver,relb" 'SI, sondern beschränk, SIch d,r:\U!. die e.~t"'me UngleIChhe't," der heu ligen Rtch"pnxl> zu 
bC1.c,chnen. 

Ü John Loc~c, Two Tre.lIse, (Anm. n, § '49, I H H.; Rou"e .... , Du Con"" ,oclal (Anm. j). 11 " 2 und 6; 
K"",. Metaphysik der Sitten. Rccht<khrc, § 45 und 46. Werkausg,bc Bd. S. hg. VOn Wilhdm Wrlsch,­
del, FrtlnklunJM. '977, S. 43 I I . 

.. 4 Ulroch Beck. Risikogescllschaf, (Anm. 18). S. 367. 
~ j Dies IS' - cntg.gt n Vlt!,..,. Irrtumer über "IM :tngeblich .101.li .. 'rr .. DcmokrluekonupClon - auch die 

[ntcnllon Rou<suu< . s. Conl"" SO",) [I. I Abs. I. 
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und dies nicht nur im Umweltbereich. Auf jeden Fall ist die generelle Rechtsform 
mit gesellschaftlicher ParzeHierullg kompatibel. 
Andererseits muß das generelle Verbot nicht notwendig zentralistisch erarbeitet 
worden sein . Gerade die politische Zentrale der Rechtset1.ung ist gegenwärtig durch 
den privilegierten Zugang der stärksten Umweltschadiger okkupiert, deren Einfluß 
auf die Gesetzgebung sich weniger in der Durchsetzung bestimmter, sondern 
möglichst unbestimmter Regelungen ·bemerkbar macht. Das allseits beklagte Imple­
mentationsdefizit ist darum nicht einfach der Komplexitit gegenwärriger Umwelt­

bedingungen anzulasten. sondern durch diese herrschende Tendenz zur Entrege­
lung trOtz steigender Verrechdichung bedingr46, die noch immer in dem Drohpoten­
tial von Investitionsentscheidungen, StandolTW:lhl, kurz: ökonomischer Macht 

begründet ist. Die I nfonnationsabhängigkeit der politischen Zentralc von mächtigen 
Subpolitiken kann darum nur durch dezentrale Informiercheit vor Ort unterbro­
chen werden. Insofern sind die in der Tat hoffnungsvollen Ansätze z . B. innerbe­

trieblicher Opposition beim Einsatz neuer Technologien und ihre informationsver­

millclnde Kooperation mit basisdemokratischen Tcilöffcntlichkeiten und Proccstbe­
wegungen in einer Weise zu koordinieren und mit rechtlich gesicherten Einfluß­
ch~ncen auszustatten<). daß sie niche wirkungslos in der Einleitung von .. Rechtswe­

gen« verpuffen, sondern Rechtsänderungen bewirken können. Eine Rekonstruktion 
von Volkssouveränität, die die Möglichkeit einer .SelbstgesetLgebung des Volkes« 

untersucht. wird sich dabei nicht mit eher zufälligen Ergebnissen äußeren gesell­
schaftlichen Drucks auf die »politische Zentrale. zu frieden geben können. Sie 
Vertraut nicht darauf, daß neue Formen der Koordination aus der gegenwärtigen 
gesellschaftlichen Situation »ohne Pbn, Abstimmung und Bewußtsein« hervorge­

hen. sondern sucht nach neuen Möglichkeiten einer gcsellschaftsad~quaten Institu­
tionalisierung der Rcchtsetzung, die die vorhandene parlamenrarische ergänze. 

Welche gesellschaftlichen Regelungsbereiche - das Umweltproblem steht hier nur 
als ein besonders wichtiger pars pro tOto - durch die gesellschaftlich beeinllußtc 
parlamenrarische Zenrrale entschieden und welche besser dezentralen Rechtset­

zungsprozessen überlassen werden sollten, bnn nicht im Detail vorgeschlagen 
werden und unterliegt kollektiven demokratischen Reflexions- und Encscheidungs­

prozessen. Angesichts der Tats~che. daß die Generalität des Rechts gegenwärtig 
vielfältigen Brechungen einer parzellierten Gesellschaft unterliegt, bietet sich aber 

eine Arbeitsteilung zwischen Zentrale und Peripherie nach dem Grad der Anwen­
dungsallgemeinheit einer Rechtsregulierung an.~s Rechtsnormen, die sich nur an 

eine sehr begn:nzce Zalll von Adressaten richten oder nur regionale Auswirkungen 
haben. können in RechtSctzungsarrangemenrs beraten und verabschiedet werden. in 

denen die betroffenen Konfliktparteien einander direkt konfrontiert und mit sym­
metrischen Verhandlungspositionen ausgestattet werden, die die Asymmetrien ge­
sellschaftlicher Macht rechtlich kompensieren. Rechrsnormen, die nahezu oder 

tatsächlich "alle« betreffen. könnten dezenrral vorbereitet und zentral koordiniert 
und verabschiedet werden . Alles dies setzt voraus, daß die parlamentarische Zen­

trale für die allgemeinste Funkeion zuständig bleibe: die Setzung von Verfahrensnor-

46 Pet<, Knoeplel. Vcrred1ll;chung und (nICrt"se. (nl~r<""SscnbcrückslChllgungsmu5tc, In d"", Grundlypen 
von Vcncchtl,chungsSI~lcglcl1 aus dn U",,,,,<ll-. RlSiko- und Bildungspolitik. 'no Rüdiger VOLgt (Hg.). 
Vcrrccht..lichung~ KönlSHcmrJs, 15190, S'77ff., 8,,; Deu.lH. Weldncr. Normbildung \lntl J\nplcme:nu­
lIon : In'<rtssrnberückslchllgung,muster In Programmstrukturen von Luftre,nhnhepoliliken, /0: Ren .. , 
M'ynt>. (Hg.). JmplemenllUon polimcher Progr>mmc. Kömgs,etn(fs . 1980, S. 8211.. 10l . 

47 So .uch Ulnch .Beck. Risikogesellsch.lt (Anm. ,8). S. j7L C. ",<nnglelch mll .nd<",."n (justizon elll,,·n'·n) 
Konsequenz en. 

48 Dazu e''''ge Andeutungen b~llngcborg M~us. R.chlSlneOrtC und politISch. Theon. Im Indu,meklpll'­
lismus. Mimehen 1986. S. 29711. 
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rnen, nach denen in dezenrralen Rechtsctzungsprozcssen die inhaltlichen Normen 

erSt zustandekommen. Dies nicht, weil noch eine Einheitlichkeit der pro~.eduralen 
Normen (zentral) garantiert werden müßte, sondern weil nur eine institutionelle 
und zeitliche Differenzierung zwischen »Normierungen der Normserzung« und 
den Normsctzungen sclbst<9 auf einer neuen Ebene jene Invarianz von Verfahrens­

normen in bezug auf den konkreten Fall garantieren kann, die aus rechtsstaat/ichen 
Gründen unerläßlich ist: Ebenso wie nach dem klassischen Konzept (belastende) 
inhaltliche Rechtsnormen beliebige Diskriminierungen und willkurlichc Durch­
griffe auf einzelne Personen und Gruppen nur dadurch verhindern können, daß sie 
für unbestimmt viele zukünftige Fälle formuliert sind, so ist auch von Venahrens­
normen nur dann ein Mindestmaß an Fairncß zu erwarten, wenn bei ihrem 

Zuscandekommen der jeweils konkrete gesellschaftliche Interessenkonflikt noch 
nicht bekannt ist, der nach Maßglbe ihrer Positionszuweisungen ausgetragen wer­
den soll. Diese Reflexivität in der Trennung zwischen prozeduralcn Entscheidungs­
prämissen und inhaltlichen Entscheidungen könnte in der neuen Arbeitsteilung 
zwischen zcncraler Verfahrensgesetzgebung und dezentraler inhaltlicher Gesel<:ge­
bung jene Unkenntnis des konkreten Falles wiederherstellen, die in der gewaltentei­
ligen Abstufung rechtsstaatlicher Entseheidungsverfahren einmal bestand und heute 
durch die f~ktischen Rcfeudalisierungen des polirischen Systems längsr nicht mehr 
garantien ist. 
Dieser Vorschlag zur Demokratisierung der Gesetzgebung nimmt gleichzeitig 

darauf Rücksicht, daß eine Allgemeinheit des Interesses angesichls der gesellschaft­
lichen ParzelIierung nicht mehr im Inhaltlichen gefunden werden kann. Die Domi­
nanz des Negativen in den gegenwärtigen Gruppenbeziehungen, also die Tatsache, 

daß negatorische Ausgren:wngen solidarische Binnenstrukturen an Bedeutung 
übertreffen, führt dazu, daß weder allgemeine noch besondere inhaltliche Forderun­

gen auf Dauer gestellt werden können . So ist es für heutige politische Organisations­
versuche an der gesellschaftlichen Basis eher typisch, daß sie zu Gruppenbildungen 
an];ißlich sehr spezifischer single issues führen, die Bündnisse mit anderen single 

issue-Bewegungen nur gelegentlich eingehe!) und selbst wieder :t.erfallen, sobald ihre 
Anliegen administrativ entweder positiv beschieden oder definitiv emmutigt wor­
den sind . Politische AHgemeinheit kann deshalb nur noch hinsichtlich der Verfahren 
definiert werden, innerhalb derer die Panikularic~r und Siw3livicät der gesellschaft­

lichen Inhalte und m2tericllco jmerc:ssen zur Konsens· und Entscheidungsbildung 
freigegeben wird. Wie die Besummung eines universalistischen Moralprinzips sich 
auf das immer differenziertere .. Besondere~ der modernen Gesellschaft nur noch 

»indirek!« beziehen kann und deshalb eine ausschließlich prozedurale Fassung 
annimmt 1°, so wird auch eine gesellschlfcsadäquate Institutionalisienmg demokrati· 
scher Rechtserzung sich auf den Aspekt des Verlahre!)s konzentrieren müssen . In 
diesem Sinne zwingt die gegenwärtige Situation - allen Weruubstantialisierungen 
verbreiteter Vcriassungsjudikatur zum Trotz - schon längst zu einem Verfassungs­
begriff. der sich nicht an der Fixierung vorentschiedener Inhalte orientiert, sondern 
die Verfassung als Festlcgung von Verfahren begreift, in denen überhaupt erst über 
Inhalte entschieden wird.!' Diese reflexive Ausdifferenzierung zwischen Verfassung 
lind Gesetzgebung wird nur auf die nächste Stufe weiterverlagcrc, wenn es zu einer 
Arbeitsteilung innerhalb der Gesetzgebung kommt. Den dezentralen und parzellier­
ten inhaltlichen Enrscheidungen liegr das zentral entschiedene Prouderc voraus. 

~9 Ebd. In Ab"·.ndlung du r>r~mL<scn ,·on Nikbs Luhmann. 
SO Jurgcn Habcml3S. Morali"" und S;ldichkw (Anm. 16). S. ,6{(., bes. ,6. 
S' fngeboTj; ,\üus . ilurgcrliche RechlSlhcoTle unJ Fo,dnsmus (Anm. }~). s. '7 H. Cl p.\Ssun. 
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J JO Dessen Ausgesraltung und Entwicklung kann deshalb die allgemeine Aufmerksam­
keit und politische Beteiligung 3l1er gesellschaftlichen Gruppcn finden, weil es 
Prämisse ihrer eigenen besonderen Enlscheidungen ist. 
Die klassischen Theorien der VolkssOllveräniüt , die die prozedurale Selektion 
inhaltlicher Rechrsentschcidungen ausschließlich von zentralen Gesetzgebungspro­
zessen erwarteten, hauen das Problem der Enrfremdung dieser Entscheidungen von 
der gesellschaftlichen Basis in die Formel gekleidet, daß hier das Volk als Einheit 
über das Volk als Vielheit herrsche.!' Daß es ~das Volk. so wenig gibt wie den Staat, 
ist nicht neueren Entwicklungen zu verdanken; es war, wie diese Formulierung 
ausweist, schon immer ein fiktiver Begriff. Aber erst eine Freisetzung t1utonomer 
gesellschaftlicher Gesetzgebungsprozesse, in der die partikularen Inreressen zu 
ihrem je spezifischen Recht kämen. könnte die Fiktivität dieses Volksbegriffs in 
einer Weise steigern, die dessen progressive Momente sichtbar werden ließe. Indem 
der Zwang zu inhaldichcr Einheit in dezentraler Autonomie verschwindet, bleiben 
nur noch die abslrakcesten cicoyens als Substrat dieses Volksbegriffs zurück. 
Worauf man sich noch einheitlich einigen muß, hat roit den Unterschieden von 
Herkunft, Geschlecht. Rasse, Religion und Kultur nichts zu tun. In den Bestim­

mungen der Sraats- und Akcivbürgerschaft haue sich die Französische Revolution 
diesem Volksbegriff lediglich angenähert. Aber erst in der völligen Abstraktion von 
allen inhaltlichen Momenten isr ein enuraditionalisierter. posckonventioneller 

Volksbegriff gewonnen. der sich mit einer pluralisienen und multikulturellen 
Gesellsch;lt verträgt. Die klassische Idee der Unteilbarkeit der Volkssouveränität 
verweist unter diesem Aspekt nicht auf ein mystisches Kolleklivsubjekt, sondern 

enthält die schlichte Forderung, daß Souveönir:it ausschließlich denen zukomme, 
die VOll Entscheidungen selbst betroffen sind - und nicht etwa den Amtswaltern und 
Funklionären. Die Idee der Einheit und Unteilbarkeit der Volkssouveränität be­

zeichnet nichts anderes als den »Staat« in den Händen des » Volkes« . 

p So noch Henn,nn Heller, Die Souvcr,n"il, In, Ders., Ges,mmelce Schrift<'n, Bd. 1. Lmknrrtibmgcn 

'97 , ,5.97. 
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